
Im Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees an den 
IV. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands gab Walter U 1 b r i ch t eine vollendete Ein
schätzung der jeweiligen Hauptaufgaben der demokra
tischen Gesetzlichkeit:

„In den ersten Nachkriegsjahren, als es galt, die 
Grundlagen einer friedlichen und demokratischen 
Entwicklung zu schaffen und die Friedensproduk
tion wieder zu erreichen, richtete sich die ganze 
Schärfe der demokratischen Gesetzlichkeit gegen 
die Kriegsverbrecher und die Schieber und Speku
lanten. Heute schützt unsere demokratische Gesetz
lichkeit das Volkseigentum, die volkseigenen Güter, 
die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf
ten und das private Eigentum und wendet die 
demokratischen Gesetze mit aller Härte gegen 
Agenten, Spione und Terroristen an.“4 5)

Hierbei taucht die Frage auf: Entsprach und ent
spricht unsere Justizpraxis den jeweiligen Hauptauf
gaben, den jeweils den konkreten Bedingungen ent
sprechenden Schwerpunkten? Entspricht die Tätigkeit 
der Straforgane jeweils den Zielen unseres Arbeiter
und Bauernstaates oder gibt es Mängel und Schwä
chen? Die Antwort auf diese Fragen ist: Ja, es gibt 
Mängel und Schwächen, trotz der erreichten Erfolge, 
trotz der Tatsache, daß wir mehr und bessere Kader 
haben als noch vor nicht allzu langer Zeit. Das ist eine 
sehr ernste Tatsache, der man größte Aufmerksamkeit 
widmen muß.

Unsere Gerichte verteidigen die gesellschaftliche und 
staatliche Ordnung gegen alle Angriffe, indem sie alle 
diejenigen bestrafen, die Verbrechen gegen unseren 
Staat verüben und sich gegen die Gesetze unseres Staa
tes vergehen. Eine strenge Ordnung und eine strenge 
Staatsdisziplin sind die Voraussetzungen für die Festi
gung unserer Ordnung und unseres Staates im Inter
esse des Kampfes um die Erhaltung der Friedens. 
Unsere Gerichte spielen aber auch eine große und 
bedeutende Rolle bei der Erziehung der Werktätigen. 
Diese Erziehung zur Arbeit, zur Pflichterfüllung dem 
Staat und der Gesellschaft gegenüber, zu einer neuen 
Moral ist ein wirksames Mittel im Kampf gegen die 
Überreste des Kapitalismus im Bewußtsein der Men
schen. Zur Verdeutlichung brauchen wir uns nur an 
den Prozeß gegen die Gehlen-Bande und seine Aus
wirkung auf Hunderttausende werktätiger Menschen 
zu erinnern.

So hat die Arbeit der Justizorgane, der Staats
anwälte und der Richter, gewaltige Wirkungen auf 
breite Bevölkerungsteile und es ist deshalb notwendig, 
ihre Tätigkeit ständig und sorgfältig zu beobachten 
und kritisch zu analysieren.

Diese Notwendigkeit erkennend, schrieb Minister 
Dr. B e n j a m i n  vor einigen Monaten einen sehr be
achtenswerten Artikel.6) Leider ist auf diese bedeut
same Arbeit kein Echo erfolgt, obwohl .gerade die 
Staatsanwaltschaft von ihrem Standpunkt aus zu dieser 
Arbeit hätte Stellung nehmen müssen, zumal besonders 
in der Staatsanwaltschaft diese Arbeit Gegenstand 
zahlreicher Diskussionen gewesen ist. Aber auch die 
Wissenschaft hat bis heute zu dem Artikel geschwie
gen und keinen Beitrag zum Thema „Strafpolitik“ ge
liefert.*) Das ist ein Zeichen dafür, daß es in der 
Rechtswissenschaft wenig kämpferische Auseinander
setzungen auf wissenschaftlicher Basis gibt. Benjamin 
schrieb:

„Die Frage, inwieweit die Tätigkeit unserer 
Straforgane, beginnend mit den Untersuchungs
organen, jeweils den Zielen unseres Arbeiter- und 
Bauernstaates entspricht, dem Wachstum dieses 
unseres Staates gemäß sich ständig entwickelt und 
dies in jeder einzelnen Entscheidung, bei der Be
handlung jedes einzelnen Falles zum Ausdruck 
bringt, bedarf ständiger, sorgfältiger Beobach
tung.“6)

4) Walter Ulbricht, Die gegenwärtige Lage und der Kampf 
um das neue Deutschland, Dietz Verlag, 1954, S. 54.

5) Benjamin. Zur Strafpolitik. NJ 1954 S. 453 ff.
*) inzwischen ist uns der Aufsatz von Lekschas/Renneberg 

„Zu aktuellen Problemen unserer Strafpolitik-“ zugegangen, 
dessen ersten Teil wir in NJ 1954 S. 717 ff. veröffentlicht haben.

Die Redaktion

In den weiteren Darlegungen hat Benjamin einige 
wichtige Fragen berührt, so u. a. die Frage der rich
tigen Differenzierung bei der Festsetzung des Straf
maßes, und festgestellt, daß es bis heute noch nicht ge
lungen ist, „das starre, undifferenzierte Festhalten an 
einer Seite des Erkannten“7) zu überwinden.

Im folgenden wollen wir uns mit den bedeutungs
vollen Fragen der richtigen Differenzierung bei der 
Festsetzung des Strafmaßes und einigen anderen 
brennenden Fragen befassen; denn ein richtiges Straf
maß trägt wesentlich zur Erhöhung der erzieherischen 
Wirkung der Tätigkeit unserer Gerichte bei.

I
Die Gesetze unseres Staates können nur im engsten 

Zusammenhang mit seiner Politik betrachtet werden. 
Eine Anklagepolitik und eine ihr folgende Rechtspre
chung, die die Ökonomie unseres Staates nicht berück
sichtigt und die Ziele unseres Arbeiter- und Bauern
staates, sein Wachstum und seine Entwicklung nicht 
beachtet, wird einen fehlerhaften Weg gehen. Werden 
bei uns solche Fehler noch gemacht? Ja, solche Fehler 
werden noch gemacht. Benjamin charakterisiert sie als 
„starres, undifferenziertes Festhalten an einer Seite 
des Erkannten“, obwohl, das ist bereits gesagt worden, 
jede Etappe unserer Entwicklung besondere Aufgaben 
stellt, Aufgaben, die aber auch jeweils mit besonderen 
Formen und Methoden gelöst werden müssen.

Werfen wir den Blick zurück, so können wir sagen, 
daß unsere Gerichte solche Saboteure wie Herwegen, 
Brundert, Moog u. a. zu gerechten Strafen verurteilten. 
Auch die Urteile gegen Terroristen vom Schlage eines 
Burianek und Kaiser, gegen Spione und Schädlinge 
vom Schlage eines Bandelow und Misera tragen zur 
Festigung unserer Gesetzlichkeit entscheidend bei; sie 
fördern sowohl den entschlossenen Kampf als auch die 
Unversöhnlichkeit der Werktätigen gegen die Feinde 
unserer Arbeiter- und Bauernmacht und erziehen die 
Werktätigen zu einer wirklich revolutionären Wach
samkeit.

Es gibt Verbrechen — und zu ihnen gehörten die 
Verbrechen der Gehlen-Bande —, die die Massen so 
stark auf rühren, daß durch die Anwendung einer un
genügenden Strafe gegen die Verbrecher das Vertrauen 
der Massen erschüttert werden kann. Die strenge Be
strafung der Gehlen-Spione dagegen hatte einen gün
stigen Einfluß auf die Massen der Werktätigen; das 
Urteil wurde von den Massen verstanden. Verstanden 
werden auch die Urteile gegen jene Provokateure und 
Banditen, die Arbeiterfunktionäre, fortschrittliche 
Bauern und fortschrittliche Persönlichkeiten terrori
sieren, Brände anlegen und Sabotage in den Betrieben 
des Volkes begehen.

Dagegen sind überhöhte Urteile wegen geringfügiger 
Entwendungen von Volkseigentum in der Vergangenheit 
von vielen Werktätigen nicht verstanden worden.

Das heißt natürlich nicht, daß wir gegen Diebe von 
Volkseigentum nicht einschreiten sollen. Worauf es in 
dieser Frage ankommt, das ist die erhöhte Erziehungs
arbeit schon am Arbeitsplatz. Wir müssen es endlich 
lernen, den Menschen die große Bedeutung des Volks
eigentums zu erklären; wir müssen ihnen sagen, daß 
sie sich selber bestehlen, wenn sie Volkseigentum ver
untreuen oder vergeuden. Wir müssen ihnen aufzeigen, 
daß es nicht mehr zum „guten Ton“ gehört, aus dem 
Betrieb das mitzunehmen, was man „auch zu Hause“ 
gebrauchen kann. Das ist natürlich nur die eine Seite. 
Die andere Seite der Erziehung liegt in der Wirkung 
eines Urteils. Hier heißt es aber, beweglich zu sein. 
Es hat natürlich auch in der Vergangenheit schon Be
triebe gegeben, wo die Diebstähle überhand genommen 
haben. In solchen Fällen wird es äußerst zweckmäßig 
sein, ein Strafverfahren am Arbeitsplatz durchzufüh
ren, um eine solche Atmosphäre in dem Betrieb zu 
schaffen, die allen Dieben von Volkseigentum das 
Stehlen für alle Zukunft unmöglich macht.

Ohne ernste Erziehungsmaßnahmen wird es viel
fach nicht möglich sein, rückständige Menschen zu be
wußten Menschen zu erziehen. Wir dürfen nicht ver
gessen, daß die alten Gewohnheiten sqhr zählebig sind.

M o 1 o t o w erklärte auf dem XVIII. Parteitag der 
KPdSU (B) im Jahre 1939:

6) ebenda s. 453. 7) ebenda.


